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Beschlussvorlage 

 
Nr.: B-003/2017 

öffentlich 
 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Gemeindevertretung 21.02.2017 öffentlich 

 
 
 

Hauptausschuss der Gemeinde Wustermark 
hier: Bestellung eines stimmberechtigten Mitgliedes sowie stellvertretender 
Mitglieder des Hauptausschusses 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Beschluss B-072/2014 wird in Nummer 1 und 2 ab sofort wie folgt geändert: 
 
1. Es werden nachstehende Mitglieder der Gemeindevertretung als Mitglieder für den 

Hauptausschuss bestellt: 
 

c) B 90/DIE Grünen-Fraktion  __________________________ 
 

 
2. Zu Stellvertreter/-innen der stimmberechtigten Mitglieder des Hauptausschusses werden, in 

nachstehender Reihenfolge, bestellt: 
 

a) CDU Fraktion: 1. __________________________ 
 
  2. __________________________ 
 

b) SPD-Fraktion  keine Änderung erforderlich 
 

c) B 90/DIE Grünen-Fraktion  __________________________ 
 

d) WWG-Fraktion: 2. __________________________ 
 

e) DIE LINKE.-Fraktion: 2. __________________________ 
 
 
Sachverhalt/ Begründung: 
 
Mit dem Beschluss B-071/2014 wurde die Mitgliederzahl des Hauptausschusses gemäß § 49 Abs. 2 
S. 2 Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf) für die VI. Kommunalwahlperiode auf acht 
festgelegt. Zudem wurden die Sitzanteile entsprechend des § 41 BbgKVerf ermittelt. 
 
Aufgrund des Ausscheidens von Herrn Seibt aus der Gemeindevertretung geht die Mitgliedschaft im 
Hauptausschuss automatisch auf den in der Reihenfolge ersten benannten Vertreter (Herr Kühn) über 
(vgl. § 41 Abs. 3 Satz 3 BbgKVerf). Da Herr Mende sich fraktionslos erklärte, kann dieser nicht mehr 
als Vertreter für eine Fraktion tätig sein. Damit bestehen keine Vertreter seitens der CDU-Fraktion 
mehr. Mit Beschluss B-072/2014 (vgl. Anlage) wurden zwei Vertreter benannt. 
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Des Weiteren beendeten die benannten stellvertretenden Mitglieder des Hauptausschusses Herr 
Schöne (WWG-Fraktion) und Frau Stoll (Fraktion DIE LINKE.) ihre Mitgliedschaften in der 
Gemeindevertretung. Damit entfiel die Vertretungsbefugnis. Zudem erklärte Frau Kalischer ihren 
Verzicht auf die Mitgliedschaft in der Vertretung zum 31.12.2016. Herr Karrei trat am 01.01.2017 in die 
Vertretung ein. Jedoch entfiel der Fraktionsstatus automatisch mit Ausscheiden von Frau Kalischer. 
Die Neugründung der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen war erforderlich und ist erfolgt. 
 
Unter Berücksichtigung der vorbenannten Änderungen in den Mandantschaften wird es als geboten, 
gesehen Vertreter für die Mitglieder des Hauptausschusses zu benennen. 
 
Nach § 41 Abs. 4 BbgKVerf entscheidet die Gemeindevertretung mittels offenem Wahlbeschluss über 
die Mitglieder einschließlich der Stellvertreter. 
 
 
 
Anlagenverzeichnis: 
 

1. Beschluss B-072/2014 
 
 
Az.:  
01.02.2017 
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